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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

In der Bundesverwaltung kommt es vor, dass bei öffentlichen Aufträgen Mindesttarife
festgelegt werden. Damit werde aber nicht nur der Wettbewerb ausgehebelt, sondern
auch noch zu viel bezahlt, weil nicht der günstigste Anbieter gewählt werde, sondern
jener, der diesen Mindesttarif offeriere. Diese Praxis sei aufzuheben, forderte Barbara
Steinemann (svp, ZH) in ihrer Motion. Als Beispiel nannte sie die 40 Rappen pro Wort,
die von Übersetzungsanbietern verlangt würden. Wer unter diesem Mindesttarif
offeriere, werde gar aufgefordert, die Offerte nach oben zu korrigieren – eine Praxis,
die Ende September 2016 von der Berner Zeitung beschrieben worden war, was wohl
Ursprung des Vorstosses der Zürcher SVP-Vertreterin gewesen sein dürfte. In seiner
Stellungnahme zeigte sich der Bundesrat einverstanden damit, den Mindesttarif bei den
Übersetzungen aufzuheben. Er wies darauf hin, dass einzuhaltende Qualitätskriterien
bei Übersetzungen ihren Preis hätten, die offerierte Qualität aber nach wie vor
mindestens ebenso wichtig sei wie der Preis. Weil die Motion aber ein Verbot aller
Mindesttarife bei allen Vergabeverfahren fordere, müssten zuerst die Auswirkungen in
allen Bereichen untersucht werden, weshalb die Regierung den Antrag zur Ablehnung
stellte. 
Im Nationalrat verfing die bundesrätliche Argumentation allerdings nicht. Die Motion
wurde mit 101 zu 76 Stimmen (2 Enthaltungen) an den Ständerat überwiesen. Die
Gegenstimmen stammten aus den Fraktionen der Grünen, der SP und der
Grossmehrheit der CVP. 1

MOTION
DATUM: 16.03.2017
MARC BÜHLMANN

Der Ständerat lehnte auf einstimmigen Antrag seiner WAK-NR die Motion Steinemann
(svp, ZH) zur Aufhebung der Mindesttarife bei der Auftragsvergabe in der
Bundesverwaltung ab. Hauptsächliche Begründung war, dass das Anliegen mit der
Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) erfüllt sei.
Die Mindesttarife von Übersetzungsleistungen seien aufgehoben worden und der
Bundesrat kläre ab, wo Tarifsysteme eingesetzt werden könnten. 
Zusammen mit nicht weniger als sechs weiteren Motionen (Mo. 12.3577; Mo. 14.4307;
Mo. 16.3657; Mo. 15.3770; Mo. 16.3222; Mo. 17.3571), für die die WAK ebenfalls ein Nein
empfohlen hatte, weil sie bereits vom neuen BöB umgesetzt worden seien, versenkte
die kleine Kammer auch das Anliegen von Barbara Steinemann stillschweigend. 2

MOTION
DATUM: 10.12.2018
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen
Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
MARC BÜHLMANN
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(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.
Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier
obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die

01.01.89 - 01.01.19 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 

Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
an den Ständerat übergeben. 3

Volksrechte

Die Einzigartigkeit des politischen Systems der Schweiz, das neben einem
repräsentativen auch ein ausgebautes direktdemokratisches Element aufweist, bringt
es mit sich, dass sich die mediale Öffentlichkeit kritisch mit letzterem bzw. dem
Verhältnis der beiden Elemente zueinander auseinandersetzt. Dies war auch im Jahr
2016, also im Jahr des 125-jährigen Bestehens der Volksinitiative, nicht anders. Dabei
konzentrierte sich die Kritik an der direkten Demokratie auf mindestens vier Punkte:
die Umsetzung angenommener Volksbegehren, die Nutzung der Volksinitiative, die
inhaltlichen Anforderungen an die Stimmbürgerschaft und das schwieriger werdende
Verhältnis zwischen direktdemokratischer Entscheidung und internationaler
Vernetzung. 

Die Diskussion um die adäquate Umsetzung angenommener Volksbegehren wurde 2016
durch verschiedene Ereignisse genährt: Im Frühling stand die Abstimmung über die
Durchsetzungsinitiative der SVP, mit der die Volkspartei die Umsetzung der 2010
angenommenen Ausschaffungsinitiative konkretisieren wollte – eine Neuheit in der
Geschichte der schweizerischen direkten Demokratie – im Zentrum. In diesem Rahmen
untersuchten verschiedene Medien die Umsetzung der bisher 22 angenommenen
Volksbegehren und kamen zum Schluss, dass die meisten nicht buchstabengetreu
umgesetzt worden seien. Der Blick kritisierte gar die SVP, da diese immer wieder
behaupte, der Bundesrat habe die Ausschaffungsinitiative nicht dem Volksauftrag
entsprechend umgesetzt, sich selber aber bei vielen dieser 22 angenommenen
Begehren ebenfalls nicht für eine adäquate Umsetzung eingesetzt habe. Sie wolle
«[d]urchsetzen, aber nur wenn es ihr passt». 
Mit dem Nein zur Durchsetzungsinitiative  beruhigten sich die Diskussionen um die
Umsetzung von Volksinitiativen aber keineswegs, weil die 2014 angenommene
Masseneinwanderungsinitiative noch immer einer Umsetzung harrte. Diese behandelte
das Parlament erst im Laufe des Jahres 2016. Freilich vermochte der in der
Wintersession 2016 definitiv angenommene Vorschlag in vielen Augen nur bedingt zu
überzeugen und wurde insbesondere von der SVP stark kritisiert. Im September, kurz
bevor der Nationalrat über die Vorlage beraten sollte, schrieb Roger Köppel (svp, ZH) in
der Weltwoche von einer «krassen Missachtung des Volkswillens», einem «stillen
Staatsstreich» und von «Saboteure[n] des Volkswillens». Christoph Blocher doppelte
ein paar Ausgaben später nach und sprach von «Volksverächtern». Bei der
Schlussabstimmung im Nationalrat hielten die Mitglieder der SVP-Fraktion Schilder in
die Luft, auf denen etwa «Verfassungsbruch» stand. Die Volkspartei kündigte jedoch
an, das Referendum gegen die Revision des Ausländergesetzes, in die die Initiative
gegossen wurde, nicht ergreifen zu wollen. Man überlege sich vielmehr eine
Kündigungsinitiative zu lancieren, um die bilateralen Verträge mit der EU, die
mitursächlich für die Probleme bei der Umsetzung seien, aufzulösen. 
Neben der Umsetzungsdiskussion zur Masseneinwanderungsinitiative stand zudem die
Rasa-Initiative im Raum, die eine Streichung der Anliegen eben dieser
Masseneinwanderungsinitiative forderte – auch dies ein Novum in der 125-jährigen
Geschichte der Volksinitiative. Zur Diskussion stand Ende Oktober die Idee eines
Gegenvorschlags, den laut Weltwoche eine Mehrheit des Bundesrates mit Ausnahme
der beiden SVP-Magistraten dem Parlament vorlegen wollte. 
Bei der Diskussion um die materielle Umsetzung angenommener Initiativen wurde auch
darüber debattiert, ob über schwer oder etwa aufgrund internationaler Standards nicht
umsetzbare Begehren überhaupt abgestimmt werden soll. Die Erklärung der
Ungültigkeit einer Volksinitiative obliegt dem Parlament, das bisher erst in vier Fällen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2016
MARC BÜHLMANN
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gegen eine Abstimmung entschieden hatte. Le Temps kritisierte, dass rund 70 Prozent
der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen die Durchsetzungsinitiative gewesen
seien, aber nichts dafür getan hätten, sie für ungültig zu erklären. In diesem
Zusammenhang wird jeweils das in der Schweiz fehlende Verfassungsgericht angeführt.
Ein Vorschlag aus der Küche des ehemaligen Zürcher SP-Nationalrats Andreas Gross
forderte, dass sich Bundesrichter um diese Frage kümmern sollten, sobald im
Parlament ein Drittel der Ratsmitglieder Zweifel an der Gültigkeit äusserten. 

Noch vor nicht allzu langer Zeit wurde in den Medien vor einer regelrechten
«Initiativenflut» gewarnt. Freilich zeichnete sich 2016 ein deutlicher Rückgang der
Nutzung des Volksbegehrens ab. Die im Jahr 2011 lancierten 23 Begehren (von denen 11
die Unterschriftenhürden nicht geschafft hatten) waren bald an der Urne abgearbeitet
und in den Folgejahren wurden jeweils für deutlich weniger Initiativen Unterschriften
gesammelt. Die NZZ interpretierte den Rückgang damit, dass die Volksbegehren für
Parteien unattraktiver geworden seien; zudem kühle der oppositionelle Furor der SVP
langsam ab. Die Initiative hätte an Reiz verloren, folgerte die NZZ Ende Jahr. Eine Studie
der Universität Bern zeigte überdies, dass Initiativen nicht nur und vor allem nicht
immer häufiger von Parteien als Wahlkampfmittel gebraucht werden. In Anbetracht der
sich abzeichnenden «Initiativenflaute» stand die Mitte Jahr lancierte Forderung der
BDP, dass zur Eindämmung der Flut für eine Volksinitiative 250'000 Unterschriften
gesammelt werden müssten, ein wenig quer in der Landschaft. 

Nicht wenige Medienschaffende kommentierten, dass die Stimmbürgerinnen und
-bürger immer häufiger «über Initiativen abstimmen, die Lösungen für nichtexistente
Probleme offerieren» (NZZ), und «immer seltener über die zentralen Zukunftsfragen»
(Weltwoche). Mit der Brexit-Abstimmung in Grossbritannien wurden zudem die alten
Bedenken der Überforderung der Stimmbevölkerung laut. In der Regel setzt sich bei
dieser Diskussion in der Schweiz aber meist Pragmatismus durch. Auch Politiker würden
nicht über alle Inhalte der Politik kompetent Bescheid wissen und letztlich sei es das in
der Schweiz nach wie vor hohe Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Amtsträgerinnen und Amtsträger, das häufig wichtige Grundlage sei für einen Entscheid
– so alternative Kommentare. Dass dieses Vertrauen nicht einfach blind sei, zeigten
nicht zuletzt abgelehnte mit dem fakultativen Referendum bekämpfte Vorlagen und
angenommene Initiativen, fasste etwa die Luzerner Zeitung diesen Pragmatismus in
einem Kommentar zusammen. 
Freilich wurde 2016 mit den Volksrechten auch Schindluder betrieben. So hatte etwa
Daniel Graf, Erfinder von We-Collect, die Idee einer «Anti-Kebab-Initiative» propagiert.
Was als Scherz in der Debatte um das Verhüllungsverbot gedacht war, geriet in der
Türkei in den falschen Hals. In die Kritik gerieten zudem die Texte von Initiativen, die
häufig unpräzise oder gar widersprüchlich formuliert seien, was zwar laut NZZ ihre
Chancen für ein Ja erhöhten, die Umsetzung im Falle einer Annahme aber umso
schwieriger mache. 

Mit der Einreichung der so genannten «Selbstbestimmungsinitiative» der SVP wurde die
Diskussion um die direkte Demokratie schliesslich um einen weiteren Aspekt
angereichert, nämlich um die aufgrund von Globalisierung und Internationalisierung
virulenter werdende Frage, wie das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht
aussehen soll. Oder konkreter, ob eine angenommene Initiative, die internationale
Verträge tangiert, diesen Verträgen vorgehen soll oder ob bei ihrer Umsetzung
Rücksicht auf die internationalen Verpflichtungen genommen werden muss. Die
Debatten bewegten sich zwischen dem Argument der notwendigen Vertragstreue des
Kleinstaates und der Angst, die direkte Demokratie verkomme zur reinen Makulatur. Ex-
Nationalrat Christoph Mörgeli argumentierte in der Weltwoche, dass das internationale
Recht dafür verantwortlich sei, dass sich die Behörden bei der Umsetzung von
Initiativen zusehends schwer täten, den Volkswillen zu beachten. 

Ein Indiz dafür, dass trotz der medial geäusserten Kritik an der direkten Demokratie
vielleicht doch nicht alles so schlecht läuft, war das in den eidgenössischen Räten
virulent diskutierte Reformpaket zum Initiativrecht. Dieses drohte – einmal mehr als
«Endlosschlaufe» (NZZ) – im Sand zu verlaufen, weil nicht mal die Befürworter daran
glaubten, dass von den verschiedenen Reformvorschlägen am Schluss einer übrige
bleiben werde, wie der Tages-Anzeiger meinte. 4
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Die deutliche Haltung der SPK-NR – sie hatte die parlamentarische Initiative der BDP
«Schutz der Volksrechte»  mit 19 zu drei Stimmen zur Ablehnung empfohlen – würde
eigentlich eine Kurzbehandlung des Vorstosses ohne Diskussion zur Folge haben. Da
sich die Kommission allerdings entschied, dass es sich um ein wichtiges
staatspolitisches Thema handle, beschloss sie sich zu einer Stellungnahme in der
grossen Kammer. Die Sprecherin der Kommission, Barbara Steinemann (svp, ZH)
erörterte noch einmal die hauptsächlichen Argumente ihrer Kommission. Darüber
hinaus legte sie dar, dass von einer Überbeanspruchung der direktdemokratischen
Instrumente nicht die Rede sein könne. Es seien zudem noch nie so viele Initiativen an
der Unterschriftenhürde gescheitert wie zwischen 2013 und 2016; dies sei ein Grund
mehr, an der bestehenden Zahl an Unterschriften nicht zu rütteln.  
Dass die periodisch auftretende Diskussion über eine so genannte «Initiativenflut» und
die damit verbundenen Vorstösse für höhere Hürden wohl wieder für ein paar Jahre
versiegen wird, zeigte auch das Abstimmungsresultat im Nationalrat. Mit 172 zu acht
Stimmen – neben der geschlossenen BDP-Fraktion stimmte nur Matthias Jauslin (fdp,
AG) für Folge geben – und drei Enthaltungen wurde die Initiative deutlich versenkt.
Auch in der Presse wurde der Entscheid nicht kommentiert. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Neben den in den letzten Jahren virulenter werdenden Diskussionen über E-Voting
gingen andere Möglichkeiten der Digitalisierung (direkt-)demokratischer Prozesse etwas
unter. Dabei hatte der Bundesrat bereits 2009 beschlossen, neben dem elektronischen
Wählen und Abstimmen auch die Möglichkeit der digitalen Unterschriftensammlung
vorantreiben zu wollen. Das sogenannte E-Collecting wurde damals als dritte Phase des
Projektes «Vote électronique» angekündigt, die in Angriff genommen werde, wenn E-
Voting umgesetzt sei. 
Seit damals hat sich in der Tat einiges getan. So kamen verschiedentlich innert
kürzester Zeit via Facebook zahlreiche Unterschriften zusammen, etwa für eine Petition
zur Senkung der Billag-Gebühren oder für eine (gescheiterte) Volksinitiative für Tempo
140 auf Autobahnen. Das Scheitern der Letzteren zeigte freilich, dass ein Like auf
Facebook nicht automatisch eine Unterschrift unter ein Initiativbegehren bedeutet.
Gültig ist eine Unterschrift nämlich bisher nur in ihrer analogen Form und nur, wenn
Name und Vorname handschriftlich angebracht wurden. Online verbreitete
Unterschriftenbögen müssen also ausgedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und an die
Initianten gesandt werden. 

Die eigentliche Idee von E-Collecting würde hingegen eine elektronische Unterschrift
erlauben. Der bundesrätliche Plan ist, dass alle kantonalen und kommunalen
Stimmregister harmonisiert werden und jede Bürgerin und jeder Bürger eine eindeutige
Online-Identität erhält, auf deren Grundlage sie auch Initiativen unterschreiben
könnten. 
Diese Idee weckte Ängste und Hoffnungen, die in den Medien reflektiert wurden.
Insbesondere wurde befürchtet, dass das Unterzeichnen von Anliegen viel einfacher
werde, was zu einer Flut von Initiativen führen würde. Die Möglichkeit für digitales
Unterschreiben – so wurde gemutmasst – werde die Erhöhung der
Unterschriftenhürden oder neue Institutionen wie etwa die Volksmotion nach sich
ziehen. Mit Letzterer würde eine bestimmte Zahl von Unterschriften das Parlament
dazu zwingen, ein Volksanliegen wie eine parlamentarische Motion zu behandeln.
Befürchtet wurde zudem, dass Parteien überflüssig würden, wenn kleine Gruppen
mittels sozialer Medien rasch und effektiv mobilisieren und Unterschriften sammeln
könnten. 
Es gab allerdings auch zahlreiche Befürworterinnen und Befürworter des digitalen
Unterzeichnens von Volksbegehren, die die Bedenken dämpfen wollten. Die Zahl an
Initiativen würde sich auch mit Online-Unterschriften selber regulieren, da auch hier an
der Urne nur Projekte angenommen würden, die auch wirklich Mehrheiten finden
würden. Zudem gehe das Sammeln auf der Strasse häufig mit unreflektiertem
Unterschreiben einher. Bei E-Collecting gäbe es hingegen zahlreiche Möglichkeiten,
sich vor einer Unterschrift zu informieren. Es müsse sich erst weisen, ob Online-
Sammlungen einfacher seien als etwa Massenversände, bei denen beispielsweise grosse
Parteien oder Organisationen ihren Mitgliedern per Post Unterschriftenbögen
zusenden. Dort sei der Rücklauf jeweils nicht sehr hoch und es zeige sich immer
wieder, dass ein Gespräch besser funktioniere als eine anonyme Abfertigung im
Massenversand. Nicht zuletzt könne Digitalisierung aber die Teilhabe am politischen
Prozess verstärken und Parteien würden die Möglichkeiten der Digitalisierung für sich
zu nutzen lernen.
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2016 startete mit «WeCollect» eine Plattform, die sich das vermeintlich einfachere
digitale Prozedere zunutze machte. Wer ein Anliegen unterstützen will, trägt sich online
ein und erhält eine Mail mit einem Antwortbogen als PDF, der bereits vorfrankiert ist.
Dieser muss ausgedruckt, unterschrieben und per Post zurückgesendet werden. Daniel
Graf, der Betreiber der Plattform, kündigte an, mit der Plattform parteipolitisch neutral
sein zu wollen. Komitees könnten sich bewerben und die Community werde dann
entscheiden, ob ein Anliegen unterstützt werde. Diese Community bestehe aus
«linksliberalen und weltoffenen» Personen, die sich für die Plattform registrierten und
ihrerseits dann ein Potenzial für Unterschriften bildeten; innerhalb von rund zwei
Jahren gehörten bereits 50'000 Personen dazu. Innert wenigen Tagen und relativ billig
könnten auf WeCollect die nötigen Unterschriften zusammenkommen, betonte Graf.
Würden bei herkömmlichen Unterschriftensammlungen die Kosten pro Unterschrift auf
zwei bis drei Franken geschätzt, könne bei WeCollect mit weniger als CHF 1 pro
Unterschrift gerechnet werden. Dies sei auch deshalb möglich, weil neben der
Unterschrift auf seiner Plattform auch gespendet werden könne, so Graf. Damit
könnten der Einrichtungsaufwand auf seiner Plattform und eventuell gar die
Portokosten finanziert werden. Die ersten Anliegen, für die der Service von WeCollect
in Anspruch genommen wurden, waren die Transparenzinitiative der SP und die
Initiative für einen Vaterschaftsurlaub. 
Die Plattform wurde allerdings auch kritisiert. Dass Graf alleine entscheide, wer seine
Dienste nutzen dürfe, sei problematisch. Nachdem die CVP mit ihrer
Gesundheitskosten-Initiative und ein rechtes Komitee mit dem Begehren «Zuerst
Arbeit für Inländer» bei Graf abgeblitzt waren, wurden bürgerliche Stimmen laut, die
eine problematische Machtballung ausmachten. Neben der ideologischen Ausrichtung
wurden zudem Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes laut. 6

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Da sich die linken Parteien nach Annahme des Gesetzes bezüglich eines Referendums
gegen die gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten bedeckt
hielten, ergriffen einzelne Personen, die sich gemäss Medien aufgrund eines Tweets von
Sibylle Berg zur entsprechenden Vorlage zusammengetan hatten, die Initiative und
lancierten ein Referendum: Über eine Internetplattform fanden die Schriftstellerin
Sibylle Berg, Rechtsanwalt Philip Stolkin und Student Dimitri Rougy, unterstützt von
Kampagnenexperte Daniel Graf, gemäss eigenen Aussagen 11'000 Personen, die
versprachen, Unterschriften gegen das Gesetz zu sammeln – und ihr Versprechen
offensichtlich hielten: Anfang Juni 2018 meldete das Referendumskomitee, dass man
innert Rekordzeit von 62 Tagen genügend Unterschriften für ein Referendum gegen die
sogenannten «Sozialdetektive» oder «Versicherungsdetektive» gesammelt habe. Zwei
Drittel der Unterschriften seien demnach von Privatpersonen gesammelt worden, ein
weiteres Drittel von den Grünen, der SP oder Amnesty International. Insgesamt hätten
75'500 Personen unterschrieben, 20'000 Unterschriften seien allerdings zu spät
eingetroffen und hätten daher von den Gemeinden nicht mehr beglaubigt werden
können. 56'025 gültige Unterschriften konnte das Komitee jedoch einreichen, so dass
die Bundeskanzlei am 16. Juli 2018 vermeldete, dass das Referendum zustande
gekommen sei. Am 25. November 2018 wird die Schweiz somit über die gesetzliche
Grundlage für die Überwachung von Versicherten abstimmen. Vom «ersten auf sozialen
Medien ergriffenen Referendum» schrieb diesbezüglich der Tages-Anzeiger und das
Referendumskomitee betonte: «Wir haben geschafft, was uns niemand zugetraut hätte:
Eine Bürgerbewegung, die dezentral und ohne grosse Organisation im Rücken ein
Referendum zustande bringt». 

Inhaltlich kritisierte das Referendumskomitee insbesondere die «masslose»
Überwachung der Bürger: Jede Person könne überwacht werden, neu sogar in den
eigenen vier Wänden. Dies stelle die «Bevölkerung unter Generalverdacht» und verletze
die «Privatsphäre der Menschen aufs Gröbste». Damit gingen die Kompetenzen der
Sozialversicherungsdetektive zukünftig weiter als diejenigen der Polizei. Insbesondere
dieser Punkt war umstritten. So erwiderte der Bundesrat auf eine Frage von Barbara
Steinemann (svp, ZH; 18.5232), dass die Sozialversicherungsdetektive faktisch nicht
mehr Kompetenzen zur Überwachung erhielten als die Polizei. Auch das BSV und die
Suva erklärten in ihren jeweiligen Informationsmaterialien, dass die Polizei gemäss
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Urteil des Bundesgerichts bereits heute von allgemein zugänglichen Orten aus frei
einsehbare Bereiche filmen dürfe. Gemäss NZZ bezogen sie sich dabei jedoch auf ein
Bundesgerichtsurteil zu einem Privatdetektiv, nicht zur Polizei. Allgemein kritisierte das
Referendumskomitee, dass der Bund Mutmassungen als Fakten hinstelle. Der Bund tue
so, als wäre seine Auslegung Gesetz, und beziehe sich dabei auf
Bundesgerichtsentscheide zum alten Gesetz, erklärte Rechtsanwalt Stolkin. Man wisse
aber nicht, wie das Bundesgericht das neue Gesetz auslegen werde. 
Unterstützung erfuhr das Referendumskomitee in seinen Argumentationen gemäss
Medien von Thomas Gächter, Professor für Staats-, Verwaltungs- und
Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich, sowie in einem vom Komitee in
Auftrag gegebenen Rechtsgutachten von Stefan Maeder, Assistenzprofessor für Straf-
und Strafprozessrecht an der Universität Luzern. Letzterer wies zum Beispiel darauf
hin, dass auch unklar sei, ob das Bundesgericht Filmen im Wohn- und Schlafzimmer
tatsächlich als Eingriff in die geschützte Privatsphäre erachten würde. Filmen sei zwar
gemäss BSV nur auf dem Balkon oder im Garten erlaubt, eine Passage, die Filmen im
Wohn- oder Schlafzimmer ausdrücklich verbiete, habe das Parlament aber trotz
entsprechenden Diskussionen nicht ins Gesetz aufgenommen, betonte auch Gächter.
Dasselbe gelte für Bild- und Tonaufzeichnungen, die ebenfalls nicht genauer bestimmt
worden waren, erklärte Stolkin gemäss Tages-Anzeiger. Der Bundesrat versichere zwar,
dass bei Aufzeichnungen nur Methoden eingesetzt würden, mit denen man gleich viel
sehen könne wie von blossem Auge, dennoch habe das Parlament auf eine
entsprechende Spezifikation im Gesetz verzichtet. Unklar bleibe schliesslich auch, ob
illegal erhaltene Aufnahmen vor Gericht trotzdem verwendet werden dürfen – auch hier
war auf eine ausdrückliche Regelung verzichtet worden. Somit hänge viel davon ab, wie
das Bundesgericht zukünftig das Gesetz auslegen werde, erklärte das
Referendumskomitee. Insgesamt empfand das Komitee die Informationsunterlagen des
BSV und der Suva gemäss NZZ als irreführend und unzutreffend und reichte darum
beim Regierungsrat des Kantons Zürich eine Abstimmungsbeschwerde ein. 7

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Pas de naturalisation facilitée pour les jeunes qui bénéficient de l'aide sociale: c'est la
revendication à laquelle le Conseil national a refusé de donner suite. Proposée par la
députée Steinemann (udc, ZH), cette initiative parlementaire visait à revenir sur la
naturalisation facilitée pour les personnes étrangères mineures de troisième
génération. En effet, celle-ci, pour autant que ses critères soient remplis, pourrait
permettre la naturalisation de personnes percevant l'aide sociale. 
Par 16 voix contre 9, la commission des institutions politiques (CIP-CE) avait choisi de
ne pas donner suite à l'initiative, arguant qu'il était trop tôt pour juger des effets de la
nouvelle législation sur la naturalisation, que la plupart des candidats de troisième
générations étaient plutôt bien intégrés socialement et économiquement, et que si ce
n'était pas le cas, il serait injuste de les pénaliser pour la dépendance à l'aide sociale de
leurs parents. Les mêmes arguments ont été présentés en chambre basse. 112 voix se
sont opposées à l'initiative, contre 67, émanant du groupe UDC dans son entier, de 5
conseillers PLR et d'un PDC. 8
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Asylpolitik

L'UDC, par le truchement de la députée Amaudruz (udc, GE) a déposé en décembre
2017 l'initiative parlementaire "Non à l'octroi direct de l'asile par le Conseil fédéral".
L'initiative fait référence aux contingents de personnes réfugiées accueillies par la
Suisse, sans qu'elles passent par les procédures habituelles de l'asile, comme c'est le
cas des groupes placés sous la protection du HCR ou des programmes de relocalisation
de l'Union européenne. Pour les groupes de moins de 100 personnes, le SEM prend lui-
même la décision, alors que le Conseil fédéral se prononce pour les groupes plus
importants. Céline Amaudruz demande que cette compétence du Conseil fédéral soit
transmise au Parlement. Pour les groupes de moindre importance, la décision serait du
ressort du DFJP. Cette initiative sera traitée par le Conseil national simultanément à
celle déposée trois jours plus tard par Barbara Steinemann (udc, ZH): "Compétence du
Parlement en matière de prise en charge de requérants d'asile relevant d'autres Etats",
qui poursuit le même but.
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Le Conseil national a refusé en mars 2018 une motion Steinemann (udc, ZU) visant à
élargir la liste des pays sûrs. Ces pays, appelés également "safe countries" sont ceux
considérés par le Conseil fédéral comme offrant suffisamment de garanties en matière
de protection des droits de l'Homme pour que le SEM n'entre en principe pas en
matière sur les demandes d'asile de ses ressortissantes et ressortissants. La députée
souhaite notamment que le Sri Lanka, la Gambie, le Kenya, le Malawi, le Mali, la Sierra
Leone, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie fassent désormais partie de cette liste. 
Le Conseil fédéral s'y est opposé, arguant que rajouter un pays sur cette liste a parfois
un coût bureaucratique trop important par rapport au nombre de demandes d'asile
émanant du pays en question. Il rappelle cependant que, en ce qui concerne la Gambie,
l'Algérie, le Maroc, le Nigéria et la Tunisie, le SEM applique la procédure "fast track" ou
de "48 heures", quand bien même ces pays n'appartiennent pas à la liste des pays
considérés comme sûrs. Pour rappel, ces procédures ont pour but de rendre une
réponse rapide sur la demande d'asile et d'exécuter le renvoi dans les plus brefs délais.
Elles sont appliquées aux personnes venant de pays dont le taux de reconnaissance du
statut de réfugié est faible. Seuls les 68 membres du groupe UDC ont approuvé la
motion, les 124 autres parlementaires ont voté contre. Celle-ci est désormais classée. 9
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